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Stadt Schwentinental 
Die Bürgermeisterin 

 
 
 
 

Beratungsart: X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

Beschlussvorlage Nr.: 175/2013 Datum: 30.10.2013 
 
 
Beratungsfolge: 

Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales  

2  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften  

3  Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen  

4  Ausschuss für Bauwesen  

5  Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen  

6  Hauptausschuss  

7 X Stadtvertretung 04.11.2013 

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 

 
 
 
      gez. Leyk 
 

  

Bürgermeisterin Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in 
 
1. TOP:  
B-Plan Nr. 66 „Birkenstraße / Oppendorfer Weg“ 
hier: Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Anlagen: 
Planzeichnung, Planzeichenerklärung, Textliche Festsetzungen, 
Begründung mit Umweltbericht (liegt vor aus der BV 174/2013) 
Schallgutachten Schallschutz Nord GmbH vom 25.10.2011(liegt vor aus der BV 
079/2013), Lärmtechnische Untersuchung der Wasser- und Verkehrskontor 
GmbH vom 08.05.2013 ( liegt ebenso vor aus der BV 079/2013) 
 
 
2.    Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen am 17.04.2012 und anschließend in 
der Stadtvertretung am 26.04.2012 wurde die Aufstellung des B-Planes Nr. 66 
„Birkenstraße / Oppendorfer Weg“ beschlossen. 
 
Planungsziel ist die Neuordnung und Nutzbarmachung einer innerörtlich größeren 
als Gartenland / Grünland genutzten Fläche, Schaffung von attraktivem zusätzlichen 
Wohnraum innerhalb des Siedlungsbereiches sowie Neuordnung und Aufwertung 
der angrenzenden Freiflächen. 
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Am 16.05.2013 wurde in diesem Verfahren der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
gefasst. Mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wurden ebenfalls das 
Schallgutachten Schallschutz Nord GmbH vom 25.10.2011 sowie die lärmtechnische 
Untersuchung der Wasser- und Verkehrskontor GmbH vom 08.05.2013 zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 
 
Die Umstellung des Bauleitplanverfahrens von dem Verfahren gem. den Vorschriften 
des § 13 a BauGB in ein Regelverfahren (ich verweise auf den Inhalt der 
Sitzungsvorlage Nr. 174/2013) macht es erforderlich, den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss neu zu fassen. 
 
Darüber hinaus gibt es auf Wunsch des Investors geringfügige Änderungen in der 
Planzeichnung, die wie folgt aussehen: 
 
Im WA 4 werden anstatt vorher drei nunmehr vier Grundstücke festgesetzt und in 
dem Allgemeinen Wohngebiet 2  ( WA 2) ist als Bauweise eine offene Bauweise 
festgesetzt, um die Fläche variabel nutzen zu können. Hier ist derzeit noch unklar, 
ob hier Geschosswohnungen oder Einzelhausgrundstücke errichtet werden sollen. 
Dies hängt sehr stark von der Nachfragesituation von barrierefreien 
Geschosswohnungen ab. 
In der zuletzt beschlossenen Planfassung waren für das WA 2 als Bauweise Einzel- 
und Doppelhäuser festgesetzt. 
Aus städtebaulicher Sicht werden nach Beurteilung des Planungsbüros in diesem 
Bereich beide Nutzungsarten (in Art und Maß der baulichen Nutzung) als machbar 
und städtebaulich vertretbar beurteilt. 
Weder die eine noch die andere Nutzung würde wesentliche städtebauliche oder 
freiräumliche Konflikte hervorrufen. 
 
Neben der Umstellung des Bauleitplanverfahrens wird es ebenso durch die 
Änderung der Planzeichnung und die daraus folgende Anpassung der Begründung 
sowie die Erstellung des Umweltberichtes notwendig, den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss neu zu fassen. Da an dem Planungsziel nach wie vor 
festgehalten wird und es weiterhin begrüßt wird, dass im Hinblick auf die nur noch 
begrenzt gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten neuer Siedlungsflächen durch 
dieses Bauleitplanverfahren gut integriertes Flächenpotential genutzt wird, wird 
verwaltungsseitig empfohlen, den Entwurfs- und Auslegungsbeschuss neu zu fassen 
und das Bauleitplanverfahren fortzuführen. 
 
 
3.    Lösungsvorschlag: 
 

- Wie Beschlussempfehlung - 
 
4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 

Die gesamten Kosten für das  B-Planverfahren werden vom Vorhabenträger 
getragen. 
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5.    Beschlussempfehlung: 
 
1. 
Das Schallgutachten der Schallschutz-Nord GmbH vom 25.10.2011 sowie die 
lärmtechnische Untersuchung der Wasser- und Verkehrskontor GmbH vom 
08.05.2013 werden erneut zustimmend zur Kenntnis genommen. 
2. 
Der Entwurf des B-Planes Nr. 66 „Birkenstraße / Oppendorfer Weg“, bestehend aus 
Planzeichnung sowie den textlichen Festsetzungen wird in der vorliegenden Fassung 
gebilligt. 
Die Begründung mit Umweltbericht zum B-Plan Nr. 66 „Birkenstraße / Oppendorfer 
Weg“ wird ebenso in der vorliegenden Fassung gebilligt. 
Die Unterlagen werden für die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB freigegeben. 
Zu den Bestandteilen gehören ebenso das Schallgutachten der Schallschutz Nord 
GmbH vom 25.10.2011 sowie die lärmtechnische Untersuchung der Wasser- und 
Verkehrskontor GmbH vom 08.05.2013. 
 
3. 
Der Entwurf des  B-Planes Nr. 66 „Birkenstraße / Oppendorfer Weg“ mit seinen 
Bestandteilen ist nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die zu 
beteiligenden Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu unterrichten. 
 
Die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig mit dem Verfahren nach § 3 
Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
  
 

Abstimmung: 

Dafür: Dagegen: Enthaltungen: Kenntnis genommen: Vertagung: Keine Abstimmung: 

      
 


















